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Wichtiger Hinweis 
Diese Fragen und Antworten stellen allgemeine Informationen mit Stand vom Mittwoch, 1. Januar 2022 dar. Bei spezifischen Fragen ist ein Notar zu 
konsultieren. Informationsseiten, die von der ENRWA in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und den Notaren Europas erstellt wurden. 
 

 

Testamentsrecherche in Ungarn 

~ Fragen und Antworten als Hilfestellung für Juristen ~ 

 

 Wenn bekannt ist, dass ein Testament existiert, an wen muss man sich wenden, um Informationen über den 
Testamentsinhalt zu erhalten?  

Informationen zum Testamentsinhalt werden von dem für die Nachlassabwicklung zuständigen Notar erteilt. 
Dieser bestellt alle Personen mit rechtlichem Interesse zu einer „Sitzung“ ein, bei der das Testament laut verlesen 
wird. Hat eine Person mit rechtlichem Interesse Kenntnis von einem Sachverhalt (beispielsweise von einem 
Testament), der im Rahmen der „Sitzung“ nicht angesprochen wurde und auf dessen Grundlage sich die Erbfolge 
oder die Rechte aus dem Nachlass ändern können, so kann sie sich innerhalb eines Jahres an den mit der 
Nachlassabwicklung betrauten Notar wenden. Nach Ablauf dieser Frist kann das Gericht kontaktiert werden. 
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 Wem darf Auskunft zum Testamentsinhalt erteilt werden?  

Die im Testament enthaltenen Informationen und auch eine Abschrift des Testaments können an Behörden und an 
mit der Nachlassabwicklung betraute Juristen an jeden beliebigen Ort übermittelt werden sowie an jede Person, 
die ein berechtigtes Interesse an den Informationen hat. 

 

 Ist ein bestimmtes Verfahren zu beachten? Falls ja, welches?  

Bevor die Informationen aus dem Testament bzw. die Abschrift des Testaments freigegeben werden können, muss 
die Testamentseröffnung nach ungarischem Recht erfolgen. 

 

 Wie kann die Übermittlung der Auskunft erfolgen?  

Die im Testament enthaltenen Informationen und/oder die Abschrift des Testaments können auf dem Postweg 
übermittelt werden.  
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